Satzung des Vereins  „i-punkt-hilfe“



§ 1 
Name, Sitz

Der Verein führt den Namen “i-punkt-hilfe”. Er soll in das Vereinsregister eingetra​gen werden; nach der Eintragung lautet der Name “i-punkt-hilfe e. V.”.

Der Verein hat seinen Sitz in 27356 Rotenburg (Wümme).  

§ 2 
Zweck
1.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung und deren Familien im Inland.

· Zur Familienentlastung

· Für schwerstbehinderte Menschen in völliger Abhängigkeit von fremder Hilfe 

· Für Menschen mit selbst- und fremdgefährdenden Verhaltensweisen

· Zum Schutz potentieller Opfer aggressiver Mitbewohner in Wohngruppen der Behindertenhilfe

2.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:

· Veranstaltungen, die der Integration des vorbeschriebenen Personenkreises dienen, Aufklärungs- und Beratungsarbeit leisten sowie der Werbung für den geförderten Zweck dienen,

· die Unterstützung zusätzlicher Betreuungsangebote für die zu fördernden Menschen und kultureller Veranstaltungen für Personen, die ständig auf die Hilfe anderer angewiesen sind, z.B. Ferienbetreuung, Ermöglichung von Aussenkontakten,

· die Förderung von ergänzenden Hilfen für Personen in besonders schwierigen Lebenslagen:

Besonders schwierige Lebenslagen können u. a. entstehen durch:

· Mehrfachbehinderungen

· Psycho-soziale Anpassungsstörungen, die sich in selbst-verletzenden und /oder fremdgefährdenden  Verhaltensweisen äussern.

· Über- oder Unterforderung durch Versorgung im häuslichen Bereich/Leben im familiären Verbund. 

Die schwierige Lebenslage ist jeweils durch einen andauernden, intensiven Betreuungsbedarf gekennzeichnet.

-

Unterstützung von Maßnahmen zur Gewaltprävention, sowohl innerhalb von Gruppen der zu fördernden Menschen als auch an anderer Stelle,

-

die Vorbereitung der Gründung einer Stiftung mit mildtätigen Aufgaben im Sinne dieses 

Vereins

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemässen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Der Verein darf zur Erfüllung seiner Zwecke andere mildtätige Körperschaften unterstützen. Die überwiegende Verwendung der Mittel hierfür ist ausgeschlossen.

§ 3
 Eintritt von Mitgliedern

Mitglied des Vereins kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und die Zwecke des Vereins unterstützt. Über die Auf​nahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.

§ 4
 Austritt von Mitgliedern

Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands zum Jahresende aus dem Verein austreten.

Bei Tod eines Mitglieds erlischt dessen Mitgliedschaft.
§ 5
 Ausschluss von Mitgliedern

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich ist.

§ 6
 Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 7
 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 8
 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:

a. Wahl und Abwahl des Vorstandes
b. Beschlussfassung über den Jahresabschluss
c. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
d. Beschlussfassung über die Höhe des Mitlgliedsbeitrages

2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist; ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

3. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche Mit​gliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Fünftel der Mitglie​der schriftlich vom Vorstand unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.


4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stell​vertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederver​sammlung einen Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokoll​führer.

5. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tages​ordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme von Beschlussanträgen ent​scheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss von Mitgliedern und zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Vierteln, zu Änderungen des Vereins​zwecks und zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

6. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn ein Drittel der erschie​nenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden.

7. Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Ab​stimmungsergebnisses vom Protokollführer (§ 10) in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben.

8. Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stell​vertretenden Vorsitzenden durch einfachen Brief oder email einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Aufgabe der Einladung bei der Post/Versand per e-mail unter der letzten dem Verein bekannten Mitgliedsadresse.

§ 9
 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.

2. Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sind gemeinschaftlich mit einem zweiten Vorstandsmitglied berechtigt, den Verein nach außen zu vertreten.
3. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder per e-mail  einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben 
4. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.
5. Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (ggf. pauschale) Vergütungen erhalten.

      Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der

      Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins.
§ 10
Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung

1.
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 10 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschliesst, sind der l. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
2.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gerhard-Tiedtke-Stiftung in Rotenburg, die es ausschliesslich und unmittelbar für mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

Rotenburg, 1. Oktober 2010

Unterschriften des Vorstands:

____________________



____________________

Gunda Fitschen, Vorsitzende


Annette Hollmann, 2. Vorsitzende

____________________



____________________

Dietmar Post, Kassenwart



Frank Reglin, Schriftführer

